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Betr.: Widerspruch gegen die Ruhegehaltsmitteilung für Mai 2026 und das darauf bezogene Schreiben der Pfarrbesoldung vom 14.4.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich nach Artikel 112 der Grundordnung Beschwerde ein gegen die Ruhegehaltsmitteilung für Mai 2026 und das darauf bezogene Schreiben der Pfarrbesoldung vom 14.4.2026, bei mir eingegangen am ___.
Zur Begründung führe ich an:
· Dem Einbehalt des Beitragszuschusses zur privaten Krankenversicherung aufgrund des neuen § 6a der Rechtsverordnung des Landeskirchenrates zur Ausführung des kirchlichen Gesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD fehlte zum Zeitpunkt der Durchführung noch die Rechtsgrundlage; diese wurde erst am 6.5.2026 im Gesetzes- und Verordnungsblatt veröffentlicht. Rückwirkende Verschlechterungen sind aufgrund des Rückwirkungsverbots im Hinblick auf den Vertrauensschutz nicht möglich. Das Inkrafttreten der Rechtsverordnung am 1.5.2026 umfasst weder die nach Bundesbesoldungsgesetz § 3 Abs. 4 monatlich im Voraus zu zahlenden Bezüge noch den Beitragszuschuss für April, den die DRV am Monatsende überweist. Formal ist darauf hinzuweisen, dass dem Anschreiben der Pfarrbesoldung vom 14.4.2026 die Rechtsbehelfsbelehrung fehlt.
· Selbst unter der Voraussetzung, dass der Einbehalt des Beitragszuschusses rechtlich möglich wäre, verstößt er gegen das Prinzip der Besitzstandswahrung. Dieses ist Folge der Fürsorgepflicht des Dienstgebers.
· Weiterhin hege ich Zweifel daran, ob ein zweckgebundener Zuschuss der DRV für Krankenversicherung (SGB VI § 106) durch Einbehalt eines Pensionsanteils in gleicher Höhe mit geltendem Recht vereinbar ist.
Aus den genannten Gründen fordere ich Sie dazu auf, auf den Einbehalt des Beitragszuschusses zu verzichten.
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